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Entscheid Versicherungsgericht, 25.02.2009

Art. 16 ATSG; Art. 28 Abs. 1 IVG. Invaliditatsbemessung. Beweiswert von
medizinischen Gutachten. Somatoforme Schmerzstérung,
Anpassungsstorung, psychosoziale Belastungssituation. Beim
Valideneinkommen ist das Entgelt zu beriicksichtigen, das eine versicherte
Person vor Eintritt des invalidisierenden Gesundheitsschadens aufgrund
eines liberdurchschnittlichen Erwerbspensums insgesamt erzielte, sofern es
ohne Gesundheitsschaden mit iiberwiegender Wahrscheinlichkeit auch
weiterhin erzielt worden waére. Ob das liber 100% liegende Pensum in einem
Nebenverdienst oder in zwei parallel zueinander ausgeiibten, wirtschaftlich
gleichbedeutenden Erwerbstatigkeiten begriindet liegt, ist unerheblich
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25.
Februar 2009, IV 2007/412).

Préasident Franz Schlauri, Versicherungsrichterin Karin Huber-Studerus,

Versicherungsrichter Joachim Huber; Gerichtsschreiberin Miriam Lendfers
Entscheid vom 25. Februar 2009

in Sachen

D.__,

Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Kurt Gemperli, advokatur am brihl,
Scheffelstrasse 2, 9000 St. Gallen,

gegen
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IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

betreffend

Rente

Sachverhalt:

A.

A.a D.___, Jahrgang 1960, meldete sich am 28. April 2006 (Eingang bei der
Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen am 5. Mai 2006) zum Bezug von
Leistungen der Invalidenversicherung (IV) an und beantragte die Ausrichtung einer
Rente (IV-act. 2). Dr. med. A.___, Neurochirurgie am Kantonsspital St. Gallen (KSSG),
nannte im Arztbericht vom 2. Juni 2006 die Diagnosen Lumboischialgie S1 links mit/bei
Rezidivhernie L5/S1 links, Status nach Refenestration L5/S1 links mit Neurolyse am
22. Februar und 9. Mérz 2006, Status nach Voroperation L5/S1 links am 1. April 2005,
Status nach ISG-Infiltration links sowie Infiltration der Facettengelenke L5/S1 beidseits
am 6. Dezember 2005, deutliche Osteochondrose lumbo-sakral,
kernspintomographisch nachgewiesen. Schwere Arbeit komme fir die Versicherte
nicht mehr in Betracht. Flr eine leichte rickenadaptierte Tatigkeit sehe er allerdings
maximal eine 50%-ige Arbeitsunfahigkeit (IV-act. 13-1; 13-3).

A.b Die Hauséarztin der Versicherten Dr. med. B.___ attestierte im Arztbericht vom

12. Juli 2006 fir die Zeit vom 29. Marz bis 3. Juli 2005 eine volle, vom 4. Juli bis

4. September 2005 eine halbe und ab 5. September 2005 wiederum eine volle
Arbeitsunfahigkeit. Der Versicherten seien keinerlei Tatigkeiten mehr zumutbar (IV-

act. 16-1; 16-4). Dr. med. C.___und Dr. med. E.___, beide vom Psychiatrischen
Zentrum St. Gallen, nannten im Arztbericht vom 17. Juli 2007 die Diagnosen leichte bis
mittelgradige depressive Episode mit somatischem Syndrom, anhaltende somatoforme
Schmerzstérung und Verdacht auf Anpassungsstérung mit Angst und depressiver
Reaktion gemischt. Seit 26. April 2006 betrage die Arbeitsfahigkeit bis auf Weiteres
50% (IV-act. 20-1).

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 2/20



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

A.c Im Auftrag der IV-Stelle begutachteten Dr. med. F.___, Facharzt FMH fir
Orthopéadische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, und Dr. med.
G.___, Arzt fir Neurologie und Psychiatrie, die Versicherte. Dr. G.___ nannte in seinem
Teilgutachten vom 19. April 2007 die Diagnosen anhaltende somatoforme
Schmerzstérung und Anpassungsstérung mit depressiver Reaktion. Dr. F.___
diagnostizierte insbesondere eine Degeneration der Supraspinatus- und
Subscapularissehne mit méssigem Impingement und Chondropathie glenohumeral
Grad Il sowie Verdacht auf leichte frozen shoulder links, massige mediolinksseitige
Diskushernie C6/7 mit Dorsalverlagerung der C7-Nervenwurzel am foraminalen
Eingang und massige mediorechtsakzentuierte Diskushernie C5/6 ohne
Nervenkompression, Status nach dreimaliger Diskushernienoperation L5/S1 links mit
Schmerzpersistenz und diskreter Torsionsskoliose der LWS, Verdacht auf Myogelose
des Musculus sternocleidomastoideus rechts. Die Arbeitsfahigkeit in der
angestammten Tétigkeit als Reinigungsangestellte betrage bei voller Stundenprasenz
ca. 35%. In optimal adaptierter Tatigkeit bestehe geméass orthopéadisch/psychiatrischer
Beurteilung bei voller Stundenprasenz eine zumutbare Arbeitsfahigkeit von 75% (IV-
act. 32).

A.d Gestltzt auf diese Einschatzung kiindigte die IV-Stelle mit Vorbescheid vom
11. Juli 2007 bei einem Invaliditatsgrad von 31% die Abweisung des Rentenbegehrens

an (IV-act. 45) und verfiigte am 24. September 2007 gemass Vorbescheid (act. G 1.1).

B.

B.a Gegen diese Verfligung richtet sich die fur die Versicherte am 25. Oktober 2007
von Rechtsanwalt lic. iur. Kurt Gemperli erhobene Beschwerde. Er beantragt die
Aufhebung der Verfligung und die Zusprache der gesetzlichen Leistungen,
insbesondere einer Invalidenrente, unter Kosten- und Entschédigungsfolge. Die
Arbeitsfahigkeitsschatzung der Gutachter Dr. F.___ und Dr. G.___ sei nicht stichhaltig.
Der Orthopéade setze sich nicht mit dem Arztbericht der Neurochirurgie des KSSG vom
2. Juni 2006 auseinander. Der Psychiater verneine das Vorliegen eines depressiven
Syndroms mit Hinweis auf ICD-Kriterien und die normierte Depressionsskala
(Hamilton), er gebe aber nicht an, was er beziglich der massgeblichen Kriterien

festgestellt habe. Somit sei die Nachvollziehbarkeit insofern auch hier nicht gegeben.
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Bereits "unter bewusster medizintheoretischer Ausblendung" der kérperlichen
Beschwerden attestiere er eine Arbeitsunféhigkeit von 20%. Beim Valideneinkommen
sei das Entgelt aus Nebenerwerbstatigkeiten ebenfalls zu beriicksichtigen.
Massgeblich sei, ob das Nebenerwerbseinkommen im Gesundheitsfall Gberwiegend
wahrscheinlich weiterhin erzielt worden ware, was bei der Beschwerdeflhrerin der Fall
sei. Im Ubrigen sei beim Invalideneinkommen ein Leidensabzug von 20% gerechtfertigt
(act. G 1).

B.b Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Beschwerdeantwort vom 18. Dezember
2007 die Abweisung der Beschwerde. Die beiden Gutachter hatten die Arbeitsfahigkeit
aufgrund einer Konsensusbesprechung aus gesamtgutachterlicher Sicht festgelegt.
Diese Schlussfolgerungen seien einleuchtend, dem Gutachten sei volle Beweiskraft
zuzuerkennen. Gemass der gutachterlichen Gesamtbeurteilung Gberdecke die
somatisch bedingte héhere Arbeitsunfahigkeit die psychiatrisch bedingte geringere
Arbeitsunfahigkeit. Eine Erklarung fur die Divergenz der Beurteilung von Dr. A.___ zu
jener der Gutachter sei darin zu sehen, dass der Spitalbericht aus der Sicht eines auf
die Therapie fokussierten behandelnden Mediziners verfasst worden sei. Arztliche
Behandlung bedinge aber eine integrale Beriicksichtigung des Leidenszustands und
durfe, so sie erfolgreich sein wolle, beeintrachtigende Elemente ohne Krankheitswert im
engeren Sinn nicht ausklammern. Diesen unterschiedlichen Ausgangslagen sei es wohl
auch zuzuschreiben, dass der behandelnde Spitalarzt den Ressourcen und dem
Leistungspotential nicht gleich viel Beachtung geschenkt habe wie die Gutachter.
Gegen die Uberzeugungskraft der im Spitalbericht attestierten Arbeitsunfahigkeit
spreche zudem, dass der Spitalarzt aus seiner Fachdisziplin heraus nicht in der Lage
gewesen sei, der Interdependenz des somatischen und psychiatrischen
Krankheitsgeschehens Rechnung zu tragen. Schliesslich wirden sich auch aus dem
Arztbericht des Psychiatrischen Zentrums St. Gallen vom 17. Juli 2006 keine konkreten
Indizien ergeben, die gegen die Zuverlassigkeit des Gutachtens sprechen wirden. Bei
der Berechnung des Invaliditdtsgrads seien nur Einkommen in die Vergleichsrechnung
einzubeziehen, die im Rahmen eines normalen Arbeitspensums zu erzielen seien.
Erfahrungsgemass gelte bei Arbeitnehmern ein 100%-Pensum als "normal". Deshalb
koénne vorliegend nur das von der Beschwerdefuhrerin aus ihrem 100%-Pensum als
Waschereimitarbeiterin bei der H.____ erzielte Einkommen berucksichtigt werden,

obwohl die Beschwerdefiihrerin jahrelang dartber hinaus im Nebenerwerb bei der

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 4/20



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Reinigung I.___ sowie flr kurze Zeit auch noch in geringem Ausmass fur die H.___ als
Mitarbeiterin in der Reinigung gearbeitet habe. Beim Invalideneinkommen sei
héchstens ein Abzug von 10% zu berlcksichtigen. Insgesamt ergebe sich ein
Invaliditatsgrad von 34% (act. G 4).

B.c Die Beschwerdeflhrerin lasst in der Replik vom 28. April 2008 an ihren
Rechtsbegehren festhalten. Die Beschwerdegegnerin rdume ein, dass in den
Gutachten von Dr. G.___und Dr. F.___ eine Auseinandersetzung mit wesentlichen
abweichenden Vorakten fehle. Ein Jurist kdnne ein entsprechendes Versaumnis der
Gutachter nicht im Nachhinein kompensieren, etwa dadurch, dass er die Aussagekraft
der nicht bertcksichtigten Vorberichte herabwirdige. Zum Zeitpunkt der Erstattung
des Berichts des KSSG vom 2. Juni 2006 sei die Behandlung der Beschwerdeflhrerin
abgeschlossen gewesen. Der Operateur habe keinen Grund gehabt, die Verhéltnisse
schlechter darzustellen, als sie seien. Im Gutachten G.___ und F.____ erfahre man nicht,
warum die psychiatrisch festgestellte Arbeitsunféhigkeit durch die héhere kdrperlich
bedingte tUberdeckt werde. Die Schlussfolgerungen seien demnach nicht so begriindet,
dass sie nachvollzogen werden kénnten. Dr. G.___ weise darauf hin, klinische Daten
und Angaben aus der allgemeinen Sozialanamnese wirden belegen, dass Ressourcen
zur Uberwindung des funktionellen Schmerzanteils vorhanden seien. Um welche Daten
es sich handle, lasse sich aus dem Gutachten indessen nicht erschliessen. Auffallig sei
schliesslich, dass Dr. G.___ die Diagnose einer Anpassungsstérung mit depressiver
Reaktion stelle, obwohl diese Diagnose bei langerem Andauern der Symptome als
sechs Monate nach dem belastenden Ereignis gedndert werden sollte. Betreffend
Valideneinkommen sei festzuhalten, dass die Beschwerdeflihrerin 16 Jahre lang auf
ihrem gesamten, mit einem Uberdurchschnittlichen Pensum erzielten Einkommen
Beitrage geleistet habe und als fir dieses Gesamteinkommen versichert gelten misse
(act. G 12.1).

B.d Die Beschwerdegegnerin halt mit Schreiben vom 8. Mai 2008 an ihrem

Abweisungsantrag fest (act. G 14).

B.e Die Beschwerdeflhrerin Idsst mit Schreiben vom 18. Juni 2008 in Bezug auf die
Bemessung des Valideneinkommens auf den Bundesgerichtsentscheid | 433/06 vom
23. Juli 2007 hinweisen (act. G 16).
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Erwagungen:

Am 1. Januar 2008 sind mit der 5. IVG-Revision verschiedene Anderungen des
Bundesgesetzes uber die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) in Kraft getreten. Weil
in zeitlicher Hinsicht grundsatzlich diejenigen Rechtssatze massgebend sind, die bei
der Erfullung des zu Rechtsfolgen flihrenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V
467 Erw. 1), und weil bei der Beurteilung ferner auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses
der streitigen Verfligung vom 24. September 2007 eingetretenen Sachverhalt
abzustellen ist (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind auf die angefochtene Verfligungdie bis

zum 31. Dezember 2007 gultig gewesenen materiellen Bestimmungen anzuwenden.

2.1 Unter Invaliditat wird bei als Gesunden voll erwerbstatigen Personen die
voraussichtlich bleibende oder langere Zeit dauernde ganze oder teilweise
Erwerbsunfahigkeit verstanden (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). Erwerbsunfahigkeit
ist dabei der durch eine Beeintrachtigung der kdrperlichen oder geistigen Gesundheit
verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze
oder teilweise Verlust der Erwerbsmoglichkeiten auf dem in Betracht kommenden
ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 ATSG). Der Grad der flr einen allfalligen
Rentenanspruch massgebenden Invaliditat wird geméass Art. 16 ATSG durch einen
Einkommensvergleich ermittelt, bei dem das Einkommen, das die versicherte Person
nach dem Eintritt der Invaliditat und nach der Durchflihrung der notwendigen und
zumutbaren Eingliederungsmassnahmen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen
kénnte (zumutbares Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt wird zum Einkommen,
das die versicherte Person erzielen kdnnte, wenn sie nicht invalid geworden ware
(Valideneinkommen). Nach Art. 28 Abs. 1 IVG in der bis 31. Dezember 2007 giltig
gewesenen Fassung besteht der Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, wenn der

Versicherte mindestens zu 70%, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn er
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wenigstens zu 60% invalid ist. Liegt ein Invaliditdtsgrad von mindestens 50% vor, so
besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem IV-Grad von mindestens 40%
auf eine Viertelsrente (aArt. 28 Abs. 1 IVG).

2.2 Um den Invaliditatsgrad bemessen zu kdnnen, ist die Verwaltung und im
Beschwerdefall das Gericht auf Unterlagen angewiesen, die arztliche und
gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfiigung zu stellen haben. Aufgabe des
Arztes oder der Arztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung
zu nehmen, in welchem Umfang und beztiglich welcher Tatigkeiten die versicherte
Person arbeitsunfahig ist (BGE 125 V 261 Erw. 4). Das Gericht hat den Sachverhalt von
Amtes wegen festzustellen und demnach zu prifen, ob die vorliegenden Beweismittel
eine zuverlassige Beurteilung des strittigen Leistungsanspruches gestatten.
Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichts ist entscheidend, ob der Bericht flir
die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die
geklagten Beschwerden berticksichtigt, in Kenntnis der Vorakten abgegeben worden
ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhénge und in der Beurteilung der
medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten
begrindet sind (BGE 125 V 352 Erw. 3a).

2.3 Vorab ist die medizinische Aktenlage zu wirdigen, wobei mit der somatischen

Situation der Beschwerdeflhrerin zu beginnen ist.

2.3.1 Dr. A.___ hatte im Arztbericht vom 2. Juni 2006 unter Bezugnahme auf eine
Kernspintomographie der LWS vom 1. Februar 2006 eine im Vergleich zur
Voruntersuchung vom 22. September 2005 gréssenprogrediente Rezidivhernie L5/S1
links mit rezessaler Kompression der Nervenwurzel S1 bemerkt. Das MRI vom 3. Mérz
2006 habe eine residuelle kleine paramedian links leicht akzentuierte Rest-/
Rezidivhernie mit fraglicher Kompression der Nervenwurzel S1 links ergeben. Der
Befund sei nicht sehr beeindruckend gewesen, man habe sich allerdings fur den
erneuten Eingriff entschieden, weil die Versicherte sehr geklagt habe. Die Prognose
hinsichtlich der Aufnahme einer Arbeit misse als schlecht bezeichnet werden. Die
Versicherte werde, nachdem sie seit April 2005 nicht mehr gearbeitet habe, kaum
wieder eine Arbeit aufnehmen oder suchen. Flr eine leichte, rickenadaptierte Tatigkeit

sah Dr. A.___ eine Arbeitsunféhigkeit von maximal 50%. Diese Einschatzung sollte
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gegebenenfalls noch durch eine Evaluation der funktionellen Leistungsfahigkeit (EFL)
gestutzt werden (IV-act. 13-2 f.). Im Anschluss an die Bildgebung vom 3. Méarz 2006
war am 9. Méarz 2006 eine Rezidiv-Operation durchgeflihrt worden. Postoperativ hatten
sich die Schmerzen erst gebessert, seien dann allerdings am vierten postoperativen
Tag zuriickgekehrt, wie das KSSG in einem Bericht vom 28. Méarz 2006 festhielt. Ein
psychosomatisches Konzil habe dabei gezeigt, dass die Schmerzen auch auf eine
depressive Reaktion zurlickzuflhren sein kénnten (IV-act. 16-10). Einem Bericht des
KSSG vom 3. Mai 2006 ist zu entnehmen, dass die Beschwerden der Versicherten trotz
mehrmaliger Operationen persistierten. Zumindest anatomisch habe man hier kein
klares Korrelat mehr. Moglicherweise handle es sich um einen neurogenen Schmerz,
wobei eine gewisse funktionelle Uberlagerung auch nicht ausgeschlossen werden
kénne (IV-act. 16-8).

2.3.2 Die orthopédische Teilbegutachtung fand am 23. Méarz 2007 statt. Dr. F.___lagen
die friheren medizinischen Berichte vor. Er veranlasste Réntgenuntersuchungen, eine
zervikale und vertebrospinale Kernspintomographie und ein Arthro-MRI der linken
Schulter. Die oberen und unteren Extremitaten wirden eine unaufféllige Trophik
aufweisen, die rohe Kraft in Armen und Beinen sei wegen fehlender Mitarbeit der
Versicherten nicht beurteilbar. Der Lasegue-Test war links und rechts unaufféllig. Das
MRI vom 27. M&rz 2007 machte ein méassiges lokales Narbengewebe teilweise die
Nervenwurzel S1 und S2 umgebend mit diskreter neuraler Entzindungsreaktion ohne
Nervenwurzelkompression sichtbar. Bei der degenerierten Bandscheibe L5/S1 lag
keine Rezidivdiskushernie mehr vor. Das Segment L5/S1 wies eine diskrete
linkskonvexe Torsionsskoliose mit Scheitelwirbel L1 und eine Spondylarthrose L5/S1
auf. Im Weiteren erkannte Dr. F.___ eine massige mediolinksseitige Diskushernie C6/7
mit Dorsalverlagerung der C7-Nervenwurzel am foraminalen Eingang und eine massige
mediorechtsakzentuierte Diskushernie C5/6 ohne Nervenkompression. An der HWS
bestehe eine leichte Osteochondrose C4/5. Korperlich leichte Tatigkeiten in
temperierten Rdumen, die abwechslungsweise sitzend und stehend durchgefiihrt
werden kdnnten, ohne dass dabei regelmassig Gegenstéande Uber zehn kg gehoben
oder getragen oder Arbeiten Uber der Horizontalen durchgefihrt und vorwiegend
inklinierte oder reklinierte Kopfhaltungen sowie unphysiologische, speziell gebickte
Kdrperhaltungen eingenommen werden mussten, seien bei voller Stundenprasenz zu
ca. 75% zumutbar (IV-act. 32).
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2.3.3 Insgesamt erscheint die Beurteilung von Dr. F.___ zumindest fir den Zeitpunkt
der Begutachtung als plausibel und nachvollziehbar. Er stutzte sich auf umfassende
aktuelle Bildgebung. Die seit etwa sechs Monaten vor der Begutachtung bestehenden
Schulterschmerzen links lassen sich gemass Dr. F.___ sowohl mit der im MRI
sichtbaren Degeneration der Rotatorenmanschette und dem Impingement als auch der
leichten frozen shoulder vereinbaren. Die Beschwerden kénnten laut dem Gutachter
allerdings auch durch die mediolinksseitige Diskushernie C6/7 mit Kompression der
Nervenwurzel C7 bedingt sein. Obwohl die Ursache also nicht restlos geklart ist, kann
doch davon aufgegangen werden, dass die erhobenen Befunde hinreichend auf die
durch die Schulterschmerzen bedingten Einschrankungen schliessen liessen. Dr. F.____
hielt anamnestisch fest, dass die Beschwerdeflihrerin Schmerzmittel einnehme. Da
keine Anhaltspunkte fUr eine fehlende Wirkung derselben vorliegen, erscheint es als
plausibel, dass die Beschwerdeflhrerin nétigenfalls unter Einnahme der Schmerzmittel
in kérperlich leichter, rickenschonender Arbeit im Ausmass von 75% weiterhin
arbeitsfahig ist. Moglicherweise ist ein solches Pensum fiir die Beschwerdeflihrerin
nicht zuletzt deshalb schwer vorstellbar, weil sie wahrend vieler Jahre kérperlich
belastende Tétigkeiten austbte. Die somatischen Befunde I16sen an der

Arbeitsfahigkeitsschatzung jedenfalls keine ernsthaften Zweifel aus.

2.3.4 Dr. A.___ hatte knapp elf Monate vor der Einschatzung von Dr. F.___ von einer
Arbeitsunfahigkeit von maximal 50% gesprochen. Die letzte Kontrolle durch ihn hatte
am 27. April 2006 stattgefunden. Die letzte Operation lag damals erst knapp anderthalb
Monate zurlck. Den Verlauf bis zur Begutachtung durch Dr. F.___ beurteilte Dr. A.___
nicht. Er begrenzte die Arbeitsunfahigkeit auf héchstens 50%, schloss also explizit
nicht aus, dass auch ein hdéheres Arbeitspensum mdglich ware. Insgesamt lieferte er
weder Befunde noch Begriindungen, die an den Ausfihrungen von Dr. F.___ Zweifel
aufkommen lassen wirden. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass er als
behandelnder Operateur, der die Leidensgeschichte der Beschwerdeflhrerin offenbar
seit langerer Zeit kannte und mitverfolgte und der Zeuge davon wurde, dass die
Eingriffe zumindest subjektiv nicht den gewilinschten Erfolg brachten, sich wenigstens
ansatzweise von der subjektiven Uberzeugung der Beschwerdefiihrerin, nicht mehr
arbeiten zu kénnen, beeinflussen liess. Gemass der Rechtsprechung ist u.a. der
Erfahrungstatsache Rechnung zu tragen, dass Hauséarzte mitunter wegen ihrer

auftragsrechtlichen Vertrauensstellung im Zweifel eher zu Gunsten ihrer Patienten
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aussagen. Im Hinblick auf einen mdglichen Ziel- und Interessenkonflikt (Behandlung
versus Begutachtung) gilt das auch fir Spezialdrzte. Namentlich in umstrittenen Féllen
kann nicht ohne weiteres auf die Angaben eines behandelnden Spezialarztes abgestellt
werden (EVGE | 814/03 vom 5. April 2004, Erw. 2.4.2; vgl. auch Ulrich Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunféhigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich fir den Einkommensvergleich in der
Invaliditdtsbemessung, in: Schaffhauser/ Schlauri [Hrsg.], Schmerz und
Arbeitsunfahigkeit, St. Gallen 2003, S. 51). Selbst wenn die Beschwerdeflihrerin bei
Berichterstellung durch Dr. A.___ nicht mehr in direkter Behandlung am KSSG stand,
so ist Dr. A.___ doch eindeutig als behandelnder Arzt zu qualifizieren; jedenfalls ist er
nicht neutraler, von der mehrjdhrigen Behandlungsgeschichte unbeeinflusster
Gutachter. Zwar ist bedauerlich, dass Dr. F.___ sich mit der Arbeitsfahigkeitsschatzung
von Dr. A.___ nicht einlasslich auseinandersetzte. Von einer Riickweisung der Sache an
die Beschwerdegegnerin, damit diese bei Dr. F.___ diesbezlglich eine Stellungnahme
einhole, kann jedoch ausnahmsweise abgesehen werden, zumal Dr. F.___ nicht etwa
Befunde von Dr. A.___ unberUcksichtigt liess, die Arbeitsfahigkeitsschatzungen nicht
sonderlich weit auseinander liegen ("maximal" 50% Arbeitsunfahigkeit bei Dr. A.___
und "ca." 75% Arbeitsfahigkeit bei Dr. F.___) und der Gutachter auch bei einlasslicher
Auseinandersetzung mit der Einschatzung von Dr. A.___ mit Gberwiegender
Wahrscheinlichkeit nicht von seiner Beurteilung abriicken wurde. Dr. F.___ hatte die
optimal adaptierte Tatigkeit genauer beschrieben als Dr. A.___. Nur unter idealen
Bedingungen und bei Berilicksichtigung samtlicher von Dr. F.___ genannten
Einschrankungen in Bezug auf die Arbeitsposition erachtete der Gutachter die
Arbeitsfahigkeit von 75% als gegeben. Dr. A.___ hingegen nannte die maximal 50%-ige
Arbeitsunfahigkeit fur "leichte rickenadaptierte Tatigkeiten". Insgesamt erscheinen
weitere Abklarungen in Bezug auf die somatische Gesundheitssituation der
Beschwerdeflhrerin nicht als angezeigt (antizipierte Beweiswirdigung; m.w.H. Urteil
8C_77/2008 des Bundesgerichts vom 5. Juni 2008, Erw. 3.2.1).

2.4 Die Aktenlage zur psychiatrischen Situation prasentiert sich folgendermassen:

2.4.1 Seitens des Psychiatrischen Zentrums St. Gallen nannten die behandelnden Arzte
die Diagnosen leichte bis mittelgradige depressive Episode mit somatischem Syndrom,

anhaltende somatoforme Schmerzstérung und die Verdachtsdiagnose
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Anpassungsstérung mit Angst und depressiver Reaktion gemischt. Ab 26. April 2006
bestehe eine Arbeitsunfahigkeit von 50%. Anamnestisch hielten die Arzte fest, das
psychische Zustandsbild habe sich aufgrund der Schmerzsymptomatik zunehmend
verschlechtert. Die Beschwerdeflhrerin sei zunehmend traurig und wisse nicht mehr,
wie es weitergehe und was sie tun solle. Dartber hinaus bestiinden ausgeprégte
Zukunftsédngste in Bezug auf die weitere Krankheitsentwicklung und ein zunehmender
finanzieller Druck. Die Versicherte habe Uber Schlaflosigkeit, Nervositat, Unruhe und
erhdhte Reizbarkeit berichtet. Die Psychiater beschreiben die Versicherte im
interpersonellen Kontakt als offen und auskunftsbereit. Sie sei bei vollem Bewusstsein
und in allen Qualitédten vollstandig orientiert gewesen, Anhaltspunkte fur kognitive
Stérungen bestlinden nicht. Im Vordergrund stehe eine besorgte, leicht- bis
mittelgradig deprimierte Stimmung. Im formalen Denken sei sie thematisch eingeengt
auf die aktuelle Situation mit splrbaren Scham- und Schuldgefiihlen und reduziertem
Selbstwertgefuhl. Fur akute Fremd- oder Selbstgefahrdung bestinden keine
Anhaltspunkte. Die Beschwerdeflihrerin flhle sich Uberfordert durch die aktuelle
Lebenssituation und dussere Angste und Beflirchtungen dahingehend, dass sie ihrer

psychosozialen Belastungssituation in keiner Weise gewachsen sei (IV-act. 20-2 f.).

2.4.2 Der Psychiater und Neurologe Dr. G.___ erlebte die Beschwerdeflhrerin in der
Begutachtung als zunehmend lebhafter werdend mit lebendiger, ausdrucksstarker
Mimik und seitengleich lebhafter Gestik. Dr. G.__ nennt die Diagnosen anhaltende
somatoforme Schmerzstérung und Anpassungsstérung mit depressiver Reaktion.
Neben den somatischen Schmerzanteilen und den sicherlich vorhandenen,
bewusstseinsfernen funktionellen Schmerzanteilen sei ein relativ ausgedehnter Anteil
bewusstseinsnaher Schmerzanteile im Sinn von Verdeutlichung oder Hervorhebung
enthalten. Entsprechend kdnne bezlglich des letztgenannten und nicht im
orthopéadischen Teilgutachten dargestellten Schmerzanteils von einer weitgehenden
Uberwindung durch zumutbare Willensanspannung ausgegangen werden. Dass
Ressourcen zur Uberwindung des funktionellen Schmerzanteils vorhanden seien,
wurden klinische Daten sowie die Angaben aus der allgemeinen Sozialanamnese
belegen. Ein eigentliches depressives Syndrom kdnne aktuell weder nach ICD-Kriterien
noch nach der normierten Depressionsskala (Hamilton) diagnostiziert werden. Unter
bewusster medizinischtheoretischer Ausblendung der im orthopéadischen Teilgutachten

ausfihrlich dargestellten qualitativen und quantitativen Leistungseinschréankungen
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lasse sich aus rein psychiatrischer Sicht in der angestammten Tétigkeit als
Waschereiarbeiterin eine Arbeitsfahigkeit von 80% feststellen. Diese Einschétzung
gelte auch fur alle anderen, den kdrperlichen Limitationen und dem Ausbildungsniveau

entsprechenden Verweistatigkeiten (IV-act. 33).

2.4.3 Wie jede andere psychische Beeintrachtigung begrindet nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts auch eine diagnostizierte anhaltende
somatoforme Schmerzstérung als solche noch keine Invaliditat. Vielmehr besteht eine
Vermutung, dass die somatoforme Schmerzstérung oder ihre Folgen mit einer
zumutbaren Willensanstrengung tGberwindbar sind. Bestimmte Umstande, welche die
Schmerzbewaltigung intensiv und konstant behindern, kdnnen den Wiedereinstieg in
den Arbeitsprozess unzumutbar machen, weil die versicherte Person alsdann nicht
Uber die fur den Umgang mit den Schmerzen notwendigen Ressourcen verflgt. Ob ein
solcher Ausnahmefall vorliegt, entscheidet sich im Einzelfall anhand verschiedener
Kriterien. Beruht die Leistungseinschrankung auf Aggravation oder einer ahnlichen
Konstellation, liegt regelmassig keine versicherte Gesundheitsschadigung vor (statt
vieler BGE 131V 49, Erw. 1.2).

2.4.4 Vorliegend anerkannte Dr. G.___, dass die Beschwerdefiihrerin die somatoforme
Schmerzstérung auch mit der ihr zumutbaren Willensanstrengung nicht vollsténdig
Uiberwinden kann. Im Ausmass von 80% betrachtete er jedoch eine Uberwindung als
mdglich und zumutbar. Wenn auch nicht Aggravation, so erkannte Dr. G.___ immerhin
bewusstseinsnahe Schmerzanteile im Sinn von Verdeutlichung oder Hervorhebung.
Das fiir die Beurteilung der Uberwindbarkeit zentrale Kriterium der psychischen
Komorbiditat von erheblicher Schwere, Auspragung und Dauer ist geméss den Akten
nicht erkennbar. Auf eine solche Komorbiditat lassen auch die Ausfuhrungen des
Psychiatrischen Zentrums St. Gallen nicht schliessen. Gewisse andere Kriterien wie
chronische kérperliche Begleiterkrankungen und ein mehrjéhriger, chronifizierter
Krankheitsverlauf mit unveranderter oder progredienter Symptomatik ohne langer
dauernde Ruckbildung sind zwar offenbar gegeben, rechtfertigen aufgrund der
Aktenlage mit Uberwiegender Wahrscheinlichkeit aber keine vollstandige

UnUberwindbarkeit der somatoformen Schmerzstérung.
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2.4.5 Die Arzte des Psychiatrischen Zentrums St. Gallen wiesen im Bericht vom 17. Juli
2006 darauf hin, dass die Beschwerdeflhrerin ihrer psychosozialen Belastungssituation
in keiner Weise gewachsen sei (IV-act. 20-3). Wie das Bundesgericht wiederholt
festgehalten hat, lassen sich psychosoziale und soziokulturelle Faktoren oft nicht klar
vom medizinisch objektivierbaren Leiden trennen. Trotzdem kénnen solche dusseren
Umsténde nicht als gesundheitliche Beeintrachtigungen im Sinn des Gesetzes
verstanden werden, weil der gesetzliche Invaliditatsbegriff selber klar zwischen der
versicherten Person als Tragerin des (invalidisierenden) Gesundheitsschadens und der
durch ihn verursachten Erwerbsunfahigkeit unterscheidet. Infolgedessen kénnen
psychische Stdérungen, die durch soziale Umsténde verursacht werden und bei Wegfall
der Belastungsfaktoren wieder verschwinden, nicht zur Invalidenrente berechtigen. Je
starker psychosoziale oder soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund
treten und das Beschwerdebild mitbestimmen, desto ausgepragter muss eine davon zu
unterscheidende fachérztlich festgestellte psychische Stérung von Krankheitswert
vorhanden sein (BGE 127 V 294 neues Fenster, Erw. 5a). Nur wenn und soweit
psychosoziale und soziokulturelle Faktoren einen derart verselbstandigten
Gesundheitsschaden aufrechterhalten oder seine — unabhéngig von den
invaliditdtsfremden Elementen bestehenden — Folgen verschlimmern, kénnen sie sich
mittelbar invaliditdtsbegriindend auswirken (Entscheid 9C_578/2007 vom 13. Februar
2008, Erw. 2.2 in fine mit Hinweisen). In diesem Sinne werden Wechselwirkungen
zwischen sich kdrperlich und psychisch manifestierenden Stérungen und der sozialen
Umwelt berticksichtigt, wenn auch bedeutend weniger stark als nach dem bio-psycho-
sozialen Krankheitsmodell (SVR 2008 IV Nr. 6 S. 15 Erw. 5.4; Entscheid 9C_830/2007
vom 29. Juli 2008, Erw. 4.2). Die hdhere Arbeitsfahigkeitsschatzung des
Psychiatrischen Zentrums St. Gallen lasst sich vorliegend mdglicherweise nicht zuletzt
mit der Beriicksichtigung der von den behandelnden Arzten offensichtlich als zentral
betrachteten psychosozialen Belastungssituation erklaren, die die behandelnden Arzte
aufgrund ihres Therapieauftrags nicht unberlcksichtigt lassen dirfen, von der der

Gutachter jedoch abstrahieren muss.

2.4.6 Der Rechtsvertreter der Beschwerdeflhrerin weist in der Replik darauf hin, dass
Dr. G.___ die Diagnose Anpassungsstdrung mit depressiver Reaktion stelle, obwohl
diese Diagnose bei langerem Andauern der Symptome geéndert werden sollte.

Gemass den klinisch-diagnostischen Leitlinien zur internationalen Klassifikation
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psychischer Stérungen halten die Symptome bei einer Anpassungsstérung meist nicht
langer als sechs Monate an, ausser bei der langeren depressiven Reaktion (Dilling/
Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Stérungen, ICD-10
Kapitel V [F], Klinisch-diagnostische Leitlinien, 5. Aufl., S. 171). F43.21, langere
depressive Reaktion, nennt einen leichten depressiven Zustand als Reaktion auf eine
langer anhaltende Belastungssituation, der aber nicht Ianger als zwei Jahre dauere
(Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], a.a.0., S. 172). Ein leichter depressiver Zustand
wurde nicht nur von Dr. G.___, sondern auch von den Arzten des Psychiatrischen
Zentrums St. Gallen beobachtet. Im Gegensatz zu deren Beurteilung vom Sommer
2006 konnte Dr. G.___ bei seiner Exploration vom April 2007 jedoch kein eigentliches
depressives Syndrom, keine depressive Episode im Sinn von F32.0 oder F32.1 mehr
erkennen. Diesbezlglich ist zu beachten, dass eine depressive Episode
definitionsgemass vorlibergehend ist und im Mittel etwa sechs Monate dauert (Dilling/
Mombour/Schmidt [Hrsg.], S. 145; Entscheid | 152/05 des Eidgendssischen
Versicherungsgerichts vom 23. Mai 2006, Erw. 3.3). Eine langere depressive Reaktion
im Zusammenhang mit einer Anpassungsstérung i.S.v. F43.21 stellte aber auch

Dr. G.___ nicht in Abrede. Ansonsten stimmt seine Diagnosestellung mit jener des
Psychiatrischen Zentrums St. Gallen weitgehend Uberein. Seine Schlussfolgerungen

und seine Arbeitsfahigkeitsschétzung erscheinen als plausibel.

2.4.7 Der Rechtsvertreter der Beschwerdefiihrerin stellte wiederholt die Frage, wie die
von Dr. G.___ erwdhnte bewusste medizinischtheoretische Ausblendung der im
orthopadischen Teilgutachten dargstellten Leistungseinschréankungen zu bewerten sei.
Im Gesamtkontext ist diese Ausserung damit zu erklaren, dass Dr. G.___ wie erlautert
die mit der somatoformen Schmerzstérung — und nicht mit den objektivierbaren
somatischen Schmerzen - in Zusammenhang stehenden Schmerzen im Ausmass von
20% als nicht Uberwindbar betrachtete. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese
Einschrankung zur von Dr. F.___ aus somatischer Sicht attestierten Einschréankung von
25% hinzuaddiert werden musste. Eine blosse Addition der mit Bezug auf einzelne
Funktionsstérungen und Beschwerdebilder geschatzten Arbeitsunfahigkeitsgrade aus
psychischer und somatischer Sicht ist nicht zul&ssig. Vielmehr ist beim
Zusammentreffen verschiedener Gesundheitsbeeintrachtigungen der Grad der
Arbeitsunfahigkeit aufgrund einer samtliche Behinderungen umfassenden arztlichen

Gesamtbeurteilung zu bestimmen (Entscheid | 314/03 des Eidgendssischen
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Versicherungsgerichts vom 17. November 2003, Erw. 4.2). Diese Gesamtbeurteilung
nahmen Dr. G.___ und Dr. F.___am 30. April 2007 vor (IV-act. 32-10). Nach dem
Gesagten kann darauf abgestellt werden. Folglich ist davon auszugehen, dass die
Beschwerdeflihrerin bei Verfligungserlass in einer optimal ihren Beschwerden

angepassten Tatigkeit zu 75% arbeitsfahig war.

3.1 FuUr die Invaliditdtsbemessung sind Validen- und Invalideneinkommen festzulegen.

3.1.1 Die Parteien sind sich nicht einig darliber, ob der Verdienst aus den
Nebenerwerbstétigkeiten der Beschwerdeflhrerin beim Valideneinkommen zu

bericksichtigen ist.

3.2 Fur die Ermittlung des Valideneinkommens ist entscheidend, was die versicherte
Person im Zeitpunkt des Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der Uberwiegenden
Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsachlich verdient hatte. Dabei wird in der Regel am
zuletzt erzielten, der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten
Verdienst angeknUpft, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige
Téatigkeit ohne Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wére (BGE 129 V 224 neues
Fenster, Erw. 4.3.1, mit Hinweisen). Die altere Rechtsprechung bezog in die
Vergleichsrechnung nur Einklinfte ein, die bei einem normalen Arbeitspensum zu
erzielen waren (Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
1997, S. 207 mit Verweis auf die Urteile | 273/61 vom 10. Juli 1962 und | 59/62 vom
19. November 1962). In neueren Entscheiden hielt das Bundesgericht demgegeniber
fest, dass ein Nebenverdienst bei Valideneinkommen zu beriicksichtigen sei, sofern er
mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit weiterhin erzielt worden wére, wenn die
versicherte Person gesund geblieben ware. Dies gelte ohne Riicksicht auf den hiefir
erforderlichen zeitlichen oder leistungsméssigen Aufwand. Soweit sich hinsichtlich der
letzterwahnten Vorgabe aus élteren Entscheiden (die von Meyer-Blaser a.a.O.
erwdhnten Entscheide | 273/61 und | 59/62) etwas anderes ergeben sollte, kbénne daran
nicht festgehalten werden. Als Invalideneinkommen sei ein Zusatzeinkommen aus
Nebenerwerb nur insoweit zu beriicksichtigen, als die versicherte Person ein solches

trotz ihrer gesundheitlichen Beeintrachtigung zumutbarerweise weiterhin erzielen kénne
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(Entscheide U 130/02 vom 29. November 2002, Erw. 3.2.1 [=RKUV 2003 Nr. U 476]; U
66/02 vom 2. November 2004 [=RKUV 2005 Nr. U 538]; vgl. auch Hans-Jakob
Mosimann, Praxis der Invaliditditsbemessung: aktueller Stand der Rechtsprechung, in:
SZS 2007, S. 15). Der Invaliditatsbemessung ist der héhere Lohn also nicht nur bei sehr
guten Berufskenntnissen, breiter Berufserfahrung und optimaler Leistung zugrunde zu
legen, sondern eben auch bei einem dauernd Uberdurchschnittlichen
Gesamtarbeitspensum (Peter Omlin, Die Invaliditat in der obligatorischen
Unfallversicherung, 1995, S. 181).

3.3 Im Entscheid | 181/05 vom 3. Februar 2006 hielt das Eidgendssische
Versicherungsgericht fest, ein uniblich hoher zeitlicher Aufwand flhre nicht zur
Reduktion des Valideneinkommens. Zwar gelte der Grundsatz, dass die IV als
Erwerbsunfahigkeitsversicherung nur fir eine normale erwerbliche Tatigkeit
Versicherungsschutz biete. Eine herabgesetzte Anrechenbarkeit komme aber nur bei
Mehrfachbeschéaftigungen Uber ein Vollpensum hinaus (Kumulierung von Erwerbs- und
Haushaltarbeit, Austibung verschiedener wirtschaftlich gleichbedeutender
Erwerbstéatigkeiten) zum Tragen. Diesbezuglich verweist der Entscheid auf ZAK 1988
S. 476. Bei jenem Entscheid ging es jedoch nicht um Entgelte fiir ein Pensum von Uber
100%, sondern um eine Frau, die aus konstitutionellen Griinden nicht in der Lage war,
neben der Hausarbeit einem vollen Erwerbspensum nachzugehen. Dieses Unvermdgen
wurde als invaliditatsfremd bezeichnet. Im Entscheid | 433/06 vom 23. Juli 2007 hielt
das Bundesgericht fest, aus einem "Uber-100%-Pensum" stammendes Einkommen
werde vollumfénglich beriicksichtigt, wenn jemand regelméassig Uberstunden leiste
oder eine Nebenerwerbstétigkeit ausiibe oder selbststandigerwerbend sei, wohingegen
Einkommen, das aus zwei parallel zueinander ausgetbten, wirtschaftlich
gleichbedeutenden Erwerbstatigkeiten stamme, auf ein 100%-Pensum "gekurzt" wirde
(Erw. 4.1.2). Eine derartige Kirzung lasst sich allerdings nicht Giberzeugend begrtinden.
Weder in Bezug auf das Einkommen noch in Bezug auf die Leistungsféhigkeit einer
versicherten Person vor Eintritt des invalidisierenden Gesundheitsschadens ist es von
Belang, ob diese Person beispielsweise zwei wirtschaftlich gleichbedeutende
Teilerwerbstétigkeiten von je 60% oder eine Vollerwerbstatigkeit von 100% und einen
Nebenerwerb von 20% ausiibt; in beiden Fallen wird zu einem entsprechenden Lohn
ein Pensum von insgesamt 120% absolviert. Kann nun mit Gberwiegender

Wahrscheinlichkeit darauf geschlossen werden, dass dieses Gesamtpensum ohne
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Eintritt des Gesundheitsschadens weitergefiihrt worden ware, so ist das
Valideneinkommen in beiden Fallen auf dieser Basis festzusetzen. Fir eine Kirzung im
ersten Fall bleibt kein Raum, zumal bei der IV nicht grundsatzlich ein "gewdhnliches"”
100%-Pensum versichert ist, sondern das Potential, die Leistungsfahigkeit einer
Person kombiniert mit ihrer Leistungsbereitschaft. Entsprechend beschrankt sich die
IV-Beitragspflicht auch nicht auf das mit einem 100%-Pensum erzielbare Einkommen.
Vorliegend sind diese Uberlegungen jedoch nicht zentral, weil die Beschwerdefiihrerin
unbestrittenermassen eine Vollzeiterwerbstéatigkeit in der Wascherei der H.____ austibte
und die Putzarbeiten nicht als wirtschaftlich gleichbedeutende Erwerbstéatigkeiten,

sondern klarerweise lediglich als Nebenverdienst zu betrachten sind.

3.4 Die Beschwerdefuihrerin war seit 1990 bis zur gesundheitsbedingten Auflésung des
Arbeitsverhéltnisses per 31. Juli 2006 mit einem Pensum von 100% bei der H.___ als
Mitarbeiterin in der Wéascherei tatig. Daneben arbeitete sie von 1. Mai 2003 bis 31. Juli
2007 bei derselben Arbeitgeberin als Mitarbeiterin im Reinigungsbereich. Die
Normalarbeitszeit fir die 100%-Anstellung belief sich auf 41 Stunden wdchentlich bei
einem Monatslohn von Fr. 3'990.-. Im Reinigungsbereich war die Versicherte zusatzlich
wahrend vier bis acht Stunden pro Woche bei einem Stundenlohn von Fr. 22.45
zuzlglich Ferienentschadigung (10.64 %) tatig (IV-act. 11-1 bis 11-3). Seit 1995
arbeitete sie zudem als Raumpflegerin bei der Reinigung I.___ AG, wobei die
wochentliche Arbeitszeit sich vor Eintritt des Gesundheitsschadens auf ca. 15 Stunden
und der Stundenlohn sich auf Fr. 18.83 belief (IV-act. 38-3 f.). Die Tatigkeit bei der
Reinigung |.___ AG dauerte bei Eintritt des Gesundheitsschadens im Méarz 2005 also
bereits viele Jahre an. Auch den Nebenerwerb bei der H.____ filhrte die
Beschwerdeflihrerin bereits seit knapp zwei Jahren aus, wobei im Jahr 2004 das
Nebenerwerbseinkommen der Reinigung I.___ AG etwas zuriickging. Aufgrund der
langjéhrigen Dauer und Konstanz der Putztatigkeiten sowie der Tatsache, dass die
Beschwerdeflhrerin als Hilfsarbeiterin kein hohes Lohnniveau hatte, ist davon
auszugehen, dass sie als Gesunde weiterhin neben der Tatigkeit in der Wascherei
geputzt hatte. Grundsétzlich ist also das gesamte Einkommen zu berlcksichtigen.
Aufgrund der Schwankungen erscheint es als gerechtfertigt, das
Durchschnittseinkommen der letzten funf Jahre vor Eintritt des Gesundheitsschadens
beizuziehen. Zwischen 2000 und 2004 verdiente die Beschwerdeflihrerin
durchschnittlich Fr. 67'640.- pro Jahr (vgl. den IK-Auszug in [V-act. 9-1 f.).
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3.5 Beim Invalideneinkommen sind die Tabellenldhne der vom Bundesamt fur Statistik
herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) beizuziehen, zumal die
Beschwerdefihrerin ihre Resterwerbsfahigkeit zurzeit nicht ausschépft. Sie ist als
Hilfsarbeiterin im Anforderungsniveau 4 zu klassifizieren. Im Jahr 2004 verdienten
Frauen dieser Anforderungsstufe bei der betriebsiblichen durchschnittlichen
Arbeitszeit von 41.6 Wochenstunden Fr. 48'585.-. Eine Aufrechnung auf das Jahr 2007
kann unterbleiben, da davon auszugehen ist, dass sich das Validen- und das
Invalideneinkommen in etwa gleich entwickeln wiirden. Die Beschwerdegegnerin hat in
der Beschwerdeantwort zu Recht einen Abzug vom Tabellenlohn von 10% anerkannt.
Damit soll die verminderte Belastbarkeit der Beschwerdeflhrerin berticksichtigt
werden, die ihr gegenlber einem gesunden Konkurrenten einen Nachteil verschaffen
durfte. Ein grésserer Abzug ist nicht angezeigt. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend
festhalt, erleiden in Teilzeit arbeitende Frauen statistisch gesehen aufgrund der
Teilzeitarbeit aufgerechnet auf ein volles Pensum keinen Lohnnachteil, sondern sogar
einen Lohnvorteil. Bei einem zumutbaren Arbeitspensum von 75% und unter
Bertcksichtigung eines Abzugs von 10% ergibt sich ein Invalideneinkommen von

Fr. 32'795.- (Fr. 48'585.- x 0.75 x 0.9).

3.6 Bei einem Valideneinkommen von Fr. 67'640.- und einem Invalideneinkommen von
Fr. 32'795.- belauft sich der Invaliditatsgrad auf gerundet 52%. Die Beschwerdeflhrerin

hat folglich Anspruch auf eine halbe Invalidenrente.

3.7 Die Beschwerdefihrerin wurde im Jahr 2005 mehrmals operiert und war ab

29. Marz 2005 voll arbeitsunfahig geschrieben. Der Beginn des Wartejahrs (Art. 29
Abs. 1 lit. b IVG) ist auf dieses Datum zu legen. Folglich entsteht der Rentenanspruch
per 1. Méarz 2006 (Art. 29 Abs. 2 IVG), zumal die Beschwerdeflihrerin wahrend des

Wartejahrs durchschnittlich zu mehr als 40% arbeitsunféhig war.

Dr. F.___ hielt in seinem Teilgutachten fest, die Schmerzen im Schultergirtel und
Sternoclaviculargelenk rechts sollten mittels nichtsteroidalen Antirheumatika und
Physiotherapie behandelt werden. Bei Persistenz der Beschwerden seien weitere

Abklarungen wie zum Beispiel eine Funktionsmyelographie indiziert, um allenfalls die
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Operationsindikation der Diskushernie C6/7 genauer beurteilen zu kénnen (IV-act. 32-8,
Ziff. C.1). Der Beschwerdeflihrerin steht es frei, im Anschluss an allféllige weitere
Abklarungen bei der Beschwerdegegnerin gegebenenfalls ein Gesuch um

Rentenrevision zu stellen.

5.1 Die Beschwerde ist unter Aufhebung der angefochtenen Verfligung vom
24. September 2007 gutzuheissen. Die Beschwerdegegnerin hat ab 1. Marz 2006 bei
einem Invaliditdtsgrad von 52% Anspruch auf eine halbe Invalidenrente. Die Sache ist

zur Festsetzung der Rentenhdhe an die Beschwerdegegnerin zurlickzuweisen.

5.2 Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabh&ngig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.- bis

Fr. 1000.- festgelegt (Art. 69 Abs. 128 [VG). Eine Gerichtsgebiihr von Fr. 600.- erscheint
als angemessen. Sie ist der unterliegenden Beschwerdegegnerin als nicht von der
Pflicht zur Ubernahme amtlicher Kosten befreiter selbststandiger éffentlich-rechtlicher
Anstalt aufzuerlegen. Der Beschwerdefiihrerin ist der geleistete Kostenvorschuss von

Fr. 600.- zurlckzuerstatten.

5.3 Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeflhrerin Anspruch auf eine
Parteientschadigung, die vom Gericht ohne Riicksicht auf den Streitwert nach der
Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen wird
(Art. 61 lit. g ATSG; vgl. auch Art. 98 ff. VRP/SG, sGS 951.1). Angemessen erscheint
eine Parteientschadigung von Fr. 3'500.- (einschliesslich Barauslagen und

Mehrwertsteuer).

Demgemass hat das Versicherungsgericht

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 53 GerG
entschieden:

1. Die Beschwerde wird unter Aufhebung der angefochtenen Verfligung vom

24. September 2007 im Sinn der Erwdgungen gutgeheissen. Die Beschwerdefiihrerin
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hat ab 1. Marz 2006 Anspruch auf eine halbe Invalidenrente. Die Sache wird zur
Festsetzung der Rentenhdhe an die Beschwerdegegnerin zurlickgewiesen.

2. Die Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten von Fr. 600.- zu bezahlen. Der

Beschwerdefiihrerin wird der Kostenvorschuss von Fr. 600.- zurilickerstattet.

3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeflhrerin eine Parteientschadigung von

Fr. 3'500.- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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	Entscheid Versicherungsgericht, 25.02.2009
	Art. 16 ATSG; Art. 28 Abs. 1 IVG. Invaliditätsbemessung. Beweiswert von medizinischen Gutachten. Somatoforme Schmerzstörung, Anpassungsstörung, psychosoziale Belastungssituation. Beim Valideneinkommen ist das Entgelt zu berücksichtigen, das eine versicherte Person vor Eintritt des invalidisierenden Gesundheitsschadens aufgrund eines überdurchschnittlichen Erwerbspensums insgesamt erzielte, sofern es ohne Gesundheitsschaden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auch weiterhin erzielt worden wäre. Ob das über 100% liegende Pensum in einem Nebenverdienst oder in zwei parallel zueinander ausgeübten, wirtschaftlich gleichbedeutenden Erwerbstätigkeiten begründet liegt, ist unerheblich (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25. Februar 2009, IV 2007/412).
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